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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1980 Ausgegeben am 11. Jänner 1980 3. Stück 

8~ Gesetz: Einhebung einer Gemeindeabgabe für das Halten von Hunden in der Stadt Wien; Abänderung. 

3. J (2) Bei der Berechnung <der Abgabenhöhe ,im 
' Sinne des Abs. 1 werden sol<he Hunde nicht mit-

• J gezählt, für welche eine Ausnahmebestimmung 
Gesetz vom 29. Okt.obe~ 1979, nllt .dem das: gemäß § 3 Abs. 1 in A111Spruch genommen wird, 
~tz betreffe~~ die Einhebung emer Ge-1 wohl aber werden solche Hunde mitgezählt, für 
memd~abgabe fur ~as Halt.;n von !funden die der Abgabepllichtige eine Ermiißigun;; nach 

m der Stadt Wien abgeandert wird § 3 Abs. 2 erwirkt." 

Der Wiener La,ndtag hat besd:tlOS>M: 

Artikel I 

Das Ge.etz. betreffend die Einhebung einer Ge
meindeabgabe für d"' Halten von J:fun.den in der 
Stadt Wien, vom 16. Dezember 1921, LGBl. für 
Wien Nr. 156, in der Fassung der Satzung<>n vom 
6. November 1942, Verordnun;;s- und Amts
blatt für den Reichsgau Wien Nr. 162, und vom 
1. November 1944, Verordnungs- und Am.t.blatt 
für d"11 Reidugau Wien Nr. 132, und der Ge
setze LGBI. ln1r Wien Nr. 1/1946, 2/1950, 511952, 
21/1962 und 1811969 wird wie loigt i;eän.dert: 

!. § 1 Abs. 2 hat zu lau<en: 

,1Die A!bgabe ist für jeden im Gebiete der Ge· 
meinde gehaltenen Hund, der mehr als drei 
Monate alt ist, zu entrichten. Abg,abepfl.ichtig ist 
der Halt<r des Hundes; als solcher gilt der Vor
staru:I des Haushaltes, in welchem der Hund ge· 
halten wird, beziehungsw-eise der Betriebs-inhaber, 
Wetli11 .die Hundehaitung ~n .einem Betrieb er
folgt." 

2. § 1 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,Die Hundehalter haben dafür Sorge zu trag«n, 
daß die Hunde außerhalb des Hauses diese Marke 
sichtbar tragen." 

3. § 2 hat zu lauten·: 

„Höhe der Abgabe 

{1) Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der 
Anzahl der im selben Hawshalt oder Betrieb ge
haltenen Hunde. Wird im >elben Haushalt oder 
Betrieb nur ein Hund gehalten, so betriigt die 
Abgabe für &en Hund pro Kalenderjahr 
400 S. Werden 1m seihen H:llllshalt oder Be
trieb mehreve Hun<le .gehalten, so beträgt die 
Ah!labe für den zweiten und jeden weiteren 
Hut11d pro Kalenderjahr 600 S. 
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4. § 3 Abs. 2 hat zu lauten: 

„Für je einen Wachthurud "1 ein<m land· oder 
forstwirtscha.f-clidien Betrieb wird eine um 
200 S ermäßigte Hundemarke ausgegeben." 

5. § 3 Abs. 3 hat zu lauten: 

„Bei e.inem Wechsel des Hundehalters wäh
rend des Ab;;abejahres entsteht für den n„chfol
~den Hundehalter die Abgal>epflidtt n"1l; je
doch i<t der nad:tfolgende Hundehalter berechtigt, 
eine bereits von seinem Vorßänger an .die Stadt 
Wien gelei>rete Abgabe in .Anrechnung zu brin
gen. D1ose Anrechnung darf jedodt höd..terus mit 
dem Betrag erfo~n, den der nadifolgende 
Hun.d.ehalter zu leisten hätte.u 

6. § 3 Abs. 4 hat zu lauten: 

„Wird an SteUe ~ines nachweislich v.er.endetren 
oder getöteten Hundes, für welchen die Abgabe 
bereillS entrichtet wurde, von demselben Hunde
hakier .ein and.er·er Hun.d ~halten, so entsteht im 
gleichen Jahr für diesen Hund keine A~abe
pfildtt, jedoch findet aus solchen Anlä"5en keine 
Ermäßigung der Abgabe statt." 

7. § 3 Abs. 5 hat zu lauten: 

„Weist der Abgabepflichtige nadt, daß ein 
Hund zum überwiegenden Teil des Ahgabejahres 
außerhalb des Gebietes der Stadt Wien gehalten 
und für diesen Hu·nd an eine andere österreichi
sche Gemeinde e;ne Hundeabgabe entrim<et 
wurde, so ist über AntMß ,die an die Stadt Wien 
entrichtete Hundeabgabe zu erstatten. Dieser An
trag ist his späte<ltens 31. Jänner des nächstfol
genden Kalenderjahres einzubringen." 

8. § 4 Abs. 1 hat zu lauten: 

„D1e Hundehalter haben die Hunde, wei>n sie 
am 31. Jänner mindestens drei Monate alt sind, 
innerhalb des Monates Jänner bei dem magistra· 
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